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r~cJ" I Allgemeiner Teil des BGB 
(; Biinde), Deutscher Taschenbuch Verldg, 
Mündun 1969170 

Die Einführung in das Privatrecht in 
3 Taschenbüchern von Thilo Ramm, Ordl­
oarius für nürgerJidles Recht und Arbeits­
recht in Gießen, erhebt laut Vedagskom­
mca[.1r den Anspruch, nach .. Anlage und 
Zwedtbestimmung .. eine neue Kon:tepcion 
zu verwirklichen j im LernbudHeil be­
schreite sie einen neuen p:idagogismen 
Weg und nehme iosgesamt .ein Stück 
Scudienreform vorweg-.:. Dem Anfänger 
so ll .d:ls Eindringen in die ihm bisher 
unbekannte Welt des Rechts .. edeidltert 
werden, nidle zulerzt dadurch, daß er das 
.Recnc io. seiner historiscit-polidschen Be­
dingtheit verstehen .. lernt (Einleitung des 
Autors, S. V). Ausdrücklich wendel sich 
Ramm immer wieder gegen die unpoli­
tische Jurisprudenz (II, 88) -Au( die 
wisseaschaA:liche Zielsetzung, die RechtS­
entwicklung keitisch zu erfassen, sind 
die didaktischen Bemühungen ausgerich­
tet .. (V). 
Dieser proklamierte Anspruch mag Hoff­
nungen wecken , insbesondere dort, wo der 
Ru( des Autors als kritischer ArbeitSrecht­
ler, der die Redltsprechung des Buadesar­
beitSgeriehts und die herrschenden Lehren 
zum kollektiven ArbeitSrecht scharf kriti­
siert, nom nicht durch die gen;1ue Be­
schäftigung mit seinen Arbeiten relativiert 
ist, und vielleicht auch dort, wo seine 
ßemühungen um Studienreform noch nicht 
als technokratische Diszipliaierungsver­
suche erkannt sind. Au( diesem Hiater­
grund wird eine kritische Einsdüitzung des 
Werkes versucht. Wir wollen der o(fiziel­
len RezensaiUe nidn vorgreifen und d:lr­
au( verzichten, einen uns im Ergebnis als 

(alsch erscheinenden Ansarz durch formale 
Kritik. der zahlreichen Fehler, stilistischen 
Unebenheiren, Sdtwädlen des Aufbaus 
und der Darstellung, wie sie bei Ersuuf­
b.geo zwar niche üblich, aber auch nidlt 
allzu selten sind. zu diskreditieren. 
Die Arbeit in durdlgängig aufgeteilt in 
einen Grundrißteil, in dem die Ansicnt des 
Autors, in der Regel ohne Nennung der 
Gegenmeinungen, abgeh";Uldelt wird, und 
in einen enva gJeichsurken als Lernbuch 
bezeichneten Anhang, der der Gliederung 
des Grundrisses folgt. Das Lernbud, ent~ 
hält Wiederholungs(ragen, Uteratur:lnga­
ben, Fälle, M:1 terialien, Problemdarstel­
lungen und Hinweise zur • Te':llni.k des 
RechtSwissenschaftlichen Arbeitens... Die 
M:lterialien enthalten ausführliche Zitate 
aus den Motiven zum BGB und den Ne­
bengescczen, Beschreibungen der Entste­
hungsgeschichte und in geringerem Um­
fang theoretische DarStellungen, die 
durchweg so alt slnd, daß bei der Auswahl 
offeosichtlich die Scheu VOr Verha.ndlun­
gen um Nacbdruc:krechte eine Rolle ge­
spielt haben dürfte. Problemdarstellungen 
enthält das Lernbuch zu den meisten, je­
doch nicht zu allen Themen des Grund­
risses. Auswahl und Umfang werden ent­
scheidend durcn dea unten inhaltlich 
erÖrterten Problemhorizont des Autors 
gegenüber juristischen und geselJschaftli­
ehen Fragen beeinträchtigt. Zu politischen 
und ök.onomiscnen Fragen werden keine 
Materialien gegeben, die geeignet wären, 
die Theorien des Autors in Frage Zu stei­
len. Dem Hauptteil, der sich mit dem 
eigenrlichen Bürgerlichen Recht beschäftigt, 
ist ein fas t den ganzen ersten Ba.nd um­
fassender Einleirungstcil vorangesrcllt, in 
dem der Auto. seine rechtStheoretischen 
und g('selJsch~fllidten Vorverst:i.ndniS3e 
entwickelt. 
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Kern des Ramm'.sdten Rechtsverst:lndnis­
ses ist sein Verf:l.Ssungspositivismus. Damit 
will er nam eigeoem Bekenntnis keine 
neue Metbode kreieren, sondern lediglim 
deo Gedanken :lwdciicken, daß alle Be­
reithe des Rechts von der positivistisch 
ausgelegten Verfassung durthdrungeo 
werden solleo (747)' DadurdJ soll die 
Synthese (104) von liberalem Prinz.jp, 
charakterisiert durm vier Grundgedanken: 
Gleichheit, Freiheit, Privateigenrum und 
Wettbewerb, mit dem Sozialst:latsprim.ip, 
die d:u Grundgesetz lJlgebltch als Grund­
entscheidungen enthält, auf d:u Priv:lt­
remt einwirken und dessen .. geistige (!) 
Neuorientierungoc (104) bewirken. Das 
Grundgesetz wird als der .. Allgemeine 
Teü des gesamten Remtsc, der die :oun­
minelbar verbindlichen Entsdleidungen 
für alle Rechtsgebiete. (36) sei, aufgefaßt. 
Die RechtsOrdnung auf .khre. und .. ein­
fache Grundprinzipien... zusammenzu­
fassen., :owie sie sim in den Grundrechten 
und im Sozialsta:mprinzip des GG dar­
bietenc (754). hat lt. Ramm den doppelten 
Vorceü, daß dadurch dem Anfänger der 
Rechtsstoff einfach dargeboten (754) und 
endlich das .. Anliegen des demokransthen 
Staates. erfüllt werden kann, .. dem Bür­
ger deo Zugang zum Retht zu ermögli­
ch,n. (,l4). 
.. Als Norm der Normen kann das 
Grundgesetz our aus sich und nicht mit 
Hilfe außerverfassungsrecb.t1icher oder 
vorkon..scicurioneller Kriterien ... verstan­
den wudenc (37) ... Die historische Zuord­
nung der Verfassung ist nicht Sache des 
positivistisch arbeitenden Juristen, sondern 
des Rednshistorikersc (~36). Ein derartig 
rigider und realitätsblinder Normacivis­
mus müßte, konsequent vertreten, an den 
nicht mitreflektierten Zwängen der Reali­
tät zerbrethen. Dieser Gefahr gegenüber 
hilft sith Ramm mit einem bewährten 
WeidLmacher: er paßt das Redn den For­
derungen der Realität mit Hilfe einer 
Ceneralklausel an. Braumbares Instru­
ment ~ ihm die Sozialstaatsforderuog. 
Da sie nicht bestimme sei (9S). wird sie, 
streng begriffsjuristisdJ, mit Hilfe anderer 
Kod.i.6kationen (solchen immanenten Nor­
men, wie: Art. 6 GG - SthuC'Z VOn Ehe 
und Familie - oder der europäischen Sozial­
chart:l) ausgefüllt. bzw. dem Gesetzgeber 
zur Dezision gestellt (96 ff.). Lctzeres ist 
für Ramm wohl schon .Uem deshalb niche 

problem:ltisch, weil er glaubt, da.ß der frei­
heiclith demokratisthe Gesetzgeber prak­
tisch niemals die .. Grenzen der Gerechtig­
keit irgendwo überschreitetc (37). 
Die Ambivalenz von Em:lnzipation. 
und Integration, die das Sozialsc ...... tsprin­
zip beinhaltet, wird zugunnen der Inte­
gration entschieden. Die Gegentendec.z.en 
in Ramms Buch sind schwach, weü sie 
inkonsequente oder völlig absurde Kon­
struktionen enthalten. So bebauptet er 
beispielsweise, über d:u Sozialstaatsprin­
zip könnten - allerdings wohl nur, solange 
der Bundesgesetzgeber keine Regelung ge­
troffen hat (103) - Normen der länder­
verfassungen wie das Aussperrungsverboe 
der Hess. Verf. zum Grundgesetzrang auf­
gewertee werden. Teilweise weiche er unter 
einem sozialromantischen Drang, der an­
gesichts der sc:aatsmonopolistismen Reali­
tit merkwürdig naiv wirkt, von seinen 
eigenen Prinzipien ab, die dem Juristen 
die Ausfü.lIung des Sozialstaar.sprinzips 
nur in »unmittelbaren Notfällen .. (106) 
oder in hinreichend geregelten Bereichen 
im Wege der Rechtsanalogie erlauben, um 
zu Ergebnissen zu kommen, die sowohl 
die juristische Methode als auch die Reali­
tät von Justiz und Geseilsm:lft grob 
vernadllässigen. So glaubt er allen Ern­
stes, daß der Sozialstaat das angeblich 
..liberale Prinzip DJ.ioimaler Gewinnenie­
lungoc (437) Ln der Wirtscha1l: bis zum 
völligen Gewinnvenicht fortentwickeln 
könne - WOmit er auf c:b.s Niveau euuger 
naiver Frühsozialisten zurückfällt, die 
noch nicht wußten, daß die sozialen Pro­
bleme nicht durch Au!teilJlng der Ge­
winne, sondern durch gesellsch:titliche 
Kontrolle über Investitionen, die ohne 
Gewinne gar nieht möglich wären, gelö~ 
werden müssen -, oder da.ß § 33 I, I S. z 
wegen Verstoßes gegen das Sozialstaats­
gebot nimtig sei (469). Die Phrase von der 
Suatnielbestimmung durch das Sozial­
sraar.sprinzip ist auf der B:lSis des Ramm'­
schen Verfassungsverständnisses, in dem 
das Sozialsf.:Latspriozip nimt historisch 
aus den Forderungen der Arbeiterbewe­
gung und den Bedingungen ihrer Durch­
setzung nach dem II. Weltkrieg kon­
kretisiert wird, eine leerformel (wenn 
er auf S. 96 sagt, daß bei Konkretisierung 
des Sozialstaar.sprjnzips .. ausnahmsweise 
die Entstehungsgeschichtec her:lngezogen 
werden dürfe, so meint er damit wohl nur 
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112 die Linclerverfassungsnormen, die die Eoc­
$tehun~situ:ltion in et"Wil wieclerspiegeln). 
Der Haupcven::reter eines historisch gc:füll­
ten SoziJ.lstaauprinzips, Wolfgang Abend­
rot&, wird nicht zitiert und sogar aus der 
ansonsten vollscindig aufgeführten Auto­
renliste des von Forsmoff herausgegebenen 
S:tmmelbandes, • Rech tsStaailich keit: und 
Soziilitaadidtkeitc gestrichen (l97). 
Das R:lDUn'sche Sozialst:l:ltSversriind.nis 
unterscheidet sich im Ergebnis praktisch 
nicht von demjenigen reaktionärer Verfas­
sungstheoretiker, die das Sozialstaatsprin­
zip :llS Blankettnorm auffassen, jedem 
nidu bestreiten, daß der spätkapitaJistlscb.e 
$uac., über dessen Funktion sie sehr viel 
realistischer als Ramm denken, gewis.se so­
ziale Aufg:tben übernehmen müsse, um die 

unterprivilegierten in die _GemeiruchaA:c: 
zu ictegrieren. Die Integratioaswirkung 
des RammsdJen Sozialstaatsverständnisses 
ist freilich größer, weil er, indem er den 
Sozialstaatsanspruch nicht verdrängt, SOn­
dern systemkonform ausb:lut. das Beste­
hende mit der Aur:l des sozi:1len Fort­
schrittS umgibt. 
Wenn Ramm politische Jurisprudenz pro­
pagieC't, dann meint er damit nichr., d:lß 
die Verf;l.Ssung in ihrem politischen Zu­
sammenhang begriffen und interpretiert 
werden muß, denn an der WR V beklagt er 
geude, daß ihr ,.Kompromißchar::Lkterc 
zur Politisierung geführt babe (752). Poli­
tisierung. wie Ramm sie wüc.smr., hat für 
ihn zweierlei ZielrichtlJng zum einen in 
der sogenannten RechtSanwendung und 
zum anderen in der von dieser :lbgettenn­
ten ,.Recbtspolitikc. Die Recbtsanwendung 
ist deshalb politisch weil sie Normen, die 
sie ohne Rücksicht auf die geseUsmaft­
lichen Bedingungen aus :lbstrakren Verfas­
sungspriozipien herleitet. mit politischer 
Wirkung durchseaen soll. Die B;l.Sis ist 
nicht die Analyse der Realität., sondern 
das strenge begriffliche Denken, dlS ,.nicht 
zum schlechtesten Erbe des deucscben Ju­
ristenc zihlen soll (88). Ohoe deren An­
satz prinzipiell in Fr:lge zu steHen will 
R..:unm das Tr::Luma VOn der unpolitischen 
Jurisprudenz durch dell unverfrorenen 
Madua.nspruch des Subsumtionsidioten 
kompensieren. der die Re:.tlität n:lch ab­
strakten Normen Zu modeln be::Lnsprucht. 
In der Rechtspolitik. unter der Ramm Ein­
wirkung auf die Geseagebung versteht. 
sieht er, obwohl sie längst von den Juri-

sten iO den Ministerialburokutien mono­
polisiert ist. ,.neue Aufgabenbereiche für 
den Juristenc, in die er :.seine methodische 
Schulung. seine Fähigkeit zur objektiven 
An:1lyse als wichtigSte Mitgift für die Auf­
g'J-be der Rechtsgesultung einbri.o!:;t. Denn 
dadurch venn:lg er dazu beizucugen. daß 
die Erkennmis des Wirklichen (sie!) und 
des Notwendigen (l) mit maximaler Ra­
tionalität erfolgee (759) - hier ptodt.a.iert 
eine ihrer gesellsch::LfUichen Basis entfrem­
dete J urisprudeaz nua vollends Omnipo­
ccnt.ph:lIltaSicn, wn ihren Selbstwertdd'ekt 
zu verdrängen. 
Sein eigenes GesellschaA:.svers~ndni.s, das 
Ramm wohl als Beispiel dieser ,.maximalen 
Ration::Llitätc. ansehen dürfte, entpuppt sich 
::Lls in sich widersprüchliche Kombi..rtation 
vorwissenschaftlicher psychologistischer Ge­
sellschaAsmecaphysils. (U7 ff.) mit ebec.so 
irr:ltion:llen Typisierungsversuchen der 
.objektivea Ennvick1ungc:, die die Wirk­
Lich..keit quasijuristisch untet unabgeleitete 
Ide:1ltypen subsumiert. Die Zwänge. die 
den Juristen am wertfreien Verstehen des 
teinen Inhal es der Normen hindern, sind 
n:1ch R::Lmm nur durch die zufälligen 
Eigenarten der Individuen bedinge, die es 
zu beherrschen gilr. D:1bei werden die Er­
gebnisse nicht nur materialistischer, son­
dern :lUch positivistischer ErkeonuUs- und 
Wissenschaftstheorie der Jeo.ten hundert 
Jahre souverän ignoriert. .Ob die JuriSten 
willens und fähig sind, ihre individuellen 
Ansichren zu unrerdrücken und in einem 
.•• Objektivierungsprozeß den Inh:1lt der 
Verf;l.Ssungsentscheidung zu konkrnisie­
rene . . • ist nach Ra.mm .in erster Linie 
eine Frage des Willense. Und u rahrt fon: 
:.Irn Grunde gipfelt die Auseinanderset­
zung in dem Problem, ob der Individua­
lismus schon über die Phase hinaus gegan­
gen ist, in der das Individuum noch t.u 
einer Unterordnung unter das Allgemeine 
bereit war oder ob es sich verselbst.ändigt 
und selbstberrlich :1ufrritt und damit auch 
die bestehende Ordnung zerstÖrt •.. e 
(71'). Daß der kompromißlose Kririker 
f aschiscisdter Gemeinschafuideologien des 
BAG hier in den gleichen Jargon verfällt, 
dokumentiert die notwendige politische 
Schizophrenie eines gesellsch:lftsblinden 
formalen Kritizismus. 
Neben den Einßü..ssen der menschlichen 
Psyche :luf die Geschichte. über die der 
Autor, unbekümmert um die Ergebnisse 
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der einsmlägigcn Forsmu.ogen der lenten 
100 Jahre und ohne den leisesten Versuch 
eines Beweises oder aum nur einer Begrün­
dung, dahersmwadroniert. (.So werden 
Memmen, die nicht frei sein wollen die 
Freiheit dazu benunen, sich einer neuen 
Herrschafl zu unterwerfene - tI9) komme 
es auf den »objektivenProzeße. wie Ramm 
in ausdrücklicher Disunzierung zu Man 
(304) meint, k:J.um noch an .• 50 banen 
Man: und Engels den historischen Prozeß 
als Entwicklung der Produktivkrifle an­
gesehen. Und diese Perspektive war für 
die 40er Jahre des 19. Jahrhunderu eine 
mit H:ioden zu greifende Wahrbeit. Die 
revolurion;lre Entwicklung der Produkti v­
kräfte hat in der Tu die bisherige recht­
(ime Ordnung in Frage gestellt, dom wird 
auch diese Umgestalrungspha..se abgesmlos­
sen werden. Dan:lm aber können wieder 
die geistigen Faktoren eine Unabbängigkeit 
oder sogar ein übergewicht über die mate­
riellen erlangenc (lU). Daß die Revolu­
tionäre EntwicklWlg, deren Ende er hier 
sieht, überhaupt begonnen hat, bezweifelt 
er smon eine Zeile später: "Weiterhin 
kann gefr3.:;t werden, ob und inwieweit in 
der Gesmichte grundlegend neue Fragen 
auftauchen oder nur bereits vorhandene 
Probleme eine zusäuliche Dimension er­
halten. So bat beispiel.sweise die Gefihr­
dungshaftung für Tierhalter besunden, 
bevor sie für die Technik einen neuen er­
he~lich größeren Anwendungsbereich er­
hielt. ... So gesehen bietet die Geschichte 
wenig oder überhaupt nichts :l.D inhaltlich 
neuem, die Entwicklung verschiebt nur die 
bisherige Gewichtungc (In). Den hierin 
enthaltenen Gedanken oder ewigen Wie­
derkehr des Gleichen, der von Niea.sche als 
Standardkliscbee jeder reaktionären Ideo­
logie eingeführt wurde, bestätigt der 
Autor in sei.nem Sdtlußworc ausdrücklich 
(ohne den Widerspruch zu seiner Sozial­
so.atseuphorie zu bemerken), wenn er sich 
über den .naiven Gbubenc 3n eine ",Hö­
herentwicklungc von Recht und Gesell ­
,malt mokiert (747). 
Konsequenterweise kann der Autor die 
Entwicklung des Rechts nicht als Bestand­
teil des historischen Prozesses erkennen. 
Die typisier-cen vier S:iulen, von denen aus 
er heansprucht., das geS:1,Oue Privatrecht be­
greifen zu können (10): Gleichheit, Fr~~ 
heit., Privateigentum und Wettbewerb, 
werden ili 3bstr:J.kte Prinzipien aufgefaßt. 

Wie sie sich zu den materiellen Interessen 
des Bürgertums verhalten, bleibt im Du.n­
kel. Folgerichtig ist er nur zu der insoweit 
trivalen Einsicht fä.b.ig, daß es einen Zu­
sammenhlng zwischen Bürgertum u.od Li­
beralismus gibt, was ihn andereneitS nicht 
hindert, auch ein ",vori.cdustrielles überales 
Remt. (56) einzuführen. 
Nach dem bisher Gesagten ist es wohl nicht· 
mehr erstaunlich, daß die Ausla..ssu.ngen 
über Wettbewerb nimt die geringsten öko­
nomischen S:1chinformationen enthalten. 
Dabei müßte man auch von einem Nicht­
sozialisten erwarcen, daß er die Monopow 
üsierungstendenz Ln der Wirtschaft und 
deren Ei.cfluß auf den Wettbewerb zumia­
dest als Problem sieht. So triefen die ent­
sprechenden Passagen vor neoüberaler 
Apologetik wie der folgenden: .Die Lei­
stung wird zum billigsten möglichen Preis 
angeboten. Hierin liegt die sozÜJle Wir­
kung (von Ramm durch Schrägdruck her­
vorgehoben) des Wenbewubs. So gesehen 
ist der Wettbewerb mit dem Gleichheits­
prinzip verbunden, und zwar über die 
Rechtsgleichheit hinausgehend mit der 
Vorstellung der annähernd sozialen 
Gleichheitc (46). Daß trOtz Wetthewerb in 
der BRD kleine soziale Gleichheit herrscht, 
erklärt er sdJücht damit, daß die Start­
chancen bei der .. Einführung des Liberalis­
muse nicht gleich waren (46). 
Der lobenswerte VersudJ., die der juruti­
schen Praxis und der sozialen Wirklichkeit 
nicht entsprechende Ei.nführung Ln die pr:l­
risferne BGB-Dogmatik von tOtem Ballast 
zu befreien und durch wirklichkeitsnähere 
Regelungen des Wenbewerbsrechts, der 
Immaterialgüterrechte und des Arbeits­
rechts zu ersetzen u.nd zu ergänzen, 
führt lrn Zusammenhang mit den Ramm­
schen Grundverständnissea niebt zu tiefe­
rer Einsicht in die Zusammenhänge, son­
dern ist geeignet., weil Probleme ständig 
normativistisch abgeschnitten werden, die­
se zu blockieren. Ehenso unfruchtbar hleibt 
der permanenre Vergleich sämwmer BGB­
Regelungen mit entsprechenden Regeln a.n.­
derer europäischer Zivilgesetzbücher (u. A. 
Ce, ABGB und ZGB). Was du"j, diesen 
.internationalen Recbtsvergleiche ausge­
drückt wird, ist die Trivialität., daß sie 
alle Ausdruck lihnlimer gesellic:baftücber 
Kon~itellationen sind. Die differierenden 
Regelungen stehen als interessante Aus­
smmückungen neben den deutschen, ohne 
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d.:tß versuda wird, Unterschiede aus 
der besonderen his-torismen Entwicklung 
der Länder konkret zu erklären, um dar­
aus etwa hermeneutische Hilfen zur Ein­
ordnung der BGB-Regeln zu erhalten. 
Wegen der fehlenden theoretischen Untcr­
mauerung steigert er lediglich die SCt<lP:l­
zcn der Lektüre für den Anfinger, der 
sich beispielsweise im § J 5 (_Bedingung 
und Befrisrunge) durch drei Seiten unver­
sciindlidler Aneinanderreihungen ausländi­
scher Regeln hindurcharbeiten muß, bis er 
beiläufig auch nur den entSprechenden 
BGB-P:lragrapben erf:ihrt. 
Quantit:ltiv übertreffen die Zumurungen 
des R:lmmschen Buches wohl bum die in 
Lehrbüchern 2um 8GB illgemeia üblichen. 
Allen :lnderen Lehrbüchern des gleichen 
Gebietes ist das Ranunsche Werk wohl 
d:ldurch überlegen, daß es die herrschende 
Dogmatik in Frage Stellt, (von welener un­
sinnigen Theorie her auch immer) und da­
mit zu einer sonst nicht üblichen kritischen 
Behandlung vet"Schiedener Rechtsinscitu­
ten kommt. Bemerkenswert sind insbe­
sondere die Ausführungen zur jurLscischen 
Person, zur Problematik des PersöoJich­
keiurechts und zum _Recht :lm einge­
richteten und ausgeübten Gewerbebetriebe. 
Wobei es wohl kein Zufall lst, daß 
die beiden letztgenanmen Gebiete unter 
maßgeblicher Beteiligung eines Assistenten 
(was erfreulichcf"Weise. entgegen der üb­
lichen Gepflogenheit professoraler Aus­
beutungspraktiken, jeweils vermerkt wird) 
zustande gekommen sind. R:lmms krude 
Gesellschaftstheorie ist zwar keine Hilfe 
bei den Bemühungen, den Zusammenhang 
zwisenen GeseUschaft, Staat und Recht zu 
erhcllen, andererseits k:lnn sie :lber wegen 
ihrer eklaClJlcen Inkonsistenz bei auen nur 
mittelmäßig begabten Studenten wohl 
kaum schlimmeres als Verwirrung anrich­
ten. 
Gefährlich ist jedoch die Verfassungs­
euphorie. die wahrscheinlich nahtlos an 
entsprechende Präfonnacionen bei den 
studentischen Lesern :lnknüpR: und durch 
ihre Verbindung mit Ramms normativi­
stischer Interpretationstheorie. den Zu­
samrc.enh:lng mit der Realität wahrschein­
lich viel wirksamcr verStellt als das über­
kommene Lebrmaterial. 
Es bleibt zu boffen. dOlß der Versuch der­
arriges Studienmaterial als oblig:ltOrisme 
T.ekri.ir~ in einem zum Paukbetrieb .refor-

m..iuten« Studium einzuführen, wie es eier 
Autor in seinen Beicriigen zur Studienre­
form vot"Smliigt, scheitcrn wird. Dem 
vorliegenden Werk bnn man leider nicht 
wünschen, daß es ihm gelingt, diesen, trotz 
stromlinienförmiger Verkleidung mit in­
h:lldim entleerter Terminologie kritischer 
Gescllsch:lftstheorie, reaktionärer Inhalt, 
durch den Gegenwind der demokratischen 
und sozialistischen Bewegung an den Uni­
versitäten zu lavieren. 

Friedhtlm Hase, Horsc WitZl!l 

Juriscisclu Analysen (jurA), Ht/i I und.l, 
I. Jahrgang, No'VtmberiDezembtr 1969. 
Verlag Gehlen, Bad Homburg 'V. d. H. 

Mit der Herausgabe der JurA durch den 
Verlag Geblen erscheint nunmebr das vier­
te juristische Periodikum (neben: Zeit­
schrif!: für Rechtspoliti.k., ZRP; Kritische 
Justiz, KJ, Juristische Arbeicsbl3ccer, JA) 
innerhalb von !4 Mon;!cen oeu auf dem 
Markt - ein SymptOm dafür, wie wenig 
die traditionelle RechtswlssenschaR: sich 
ihrer noch gewiß ist; denn im Verständn.is 
aller Beteiligten sind die diversen editori­
schen Unternehmungen motiviert durch 
die Bewegung, ja Krise, in der die Juris­
prudenz sich be.6.0det. Dodl an der Diskre­
panz von Anlage und Selbstverständnis 
der ZeitSchrilleo zeigt sich zudem, in welch 
unterschiedlicher Wcise dicse -Bewegung. 
sim begreifen läßt: Während die ZRP 
ihren Stoff im wesentlichen ptojektierter 
bzw. intendierter Geserzgebung entnimmt. 
versucht die KJ Recht umb.ssend als Poli­
tikum zu begreifen. Ganz anders dagegen 
der restringierte Ansprum der JA, die die 
Fragwürdigkeit der heutigen Jurisprudenz 
lediglich als Problem didakri.s:cher Ver­
mittlung von vorgegebenen Inhalten er­
fassen. 
Auf ähnlich formaler Ebene bewegen sich 
:lUch die Intentionen von Verlag und Her­
ausgebern der JurA: .Zweck dieser Zeit­
smrift ist die Zusammenfassunge (unver­
öffentlichter Textenrwurf von D. Hubn, 
einem der Herausgeber). Was die Rechts­
wissenschaft _bewegt., ist in diesem Kon­
zept nur als quantitatives Stoffproblem 
begriffen. Hier Obersicht zu schalfen stel­
len sieb die JurA zur Aufgabe. 
Qualitariv Neucs sucht man in dieser 
Zeitschrill denn :lUch vergebends. ledigli.ch 
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die Temniken der Zus:wunenfassung wur­
den kumuliert: ReentSpremungs- und Lite­
raturübersichren sollen - laut Verlagspro­
gramm - regelmäßig erseneinen; die ein­
zelnen Hefl:e sind je einem Reenu:gebiet 
gewidmet, wobei crfreulienerweise das üb­
liche rigide Schema: Privat-, Straf- und 
öffemliches RemtS einer Aufteilung nach 
Funktionsbereienen (Arbeits- und Sozial­
recht; HandeIs-, Gesellichafts- und Wirt­
schafl:srechc; Rechtsmeorie und Memodik 
eee.) gewichen ist.. 
Das erste Heft der JurA (öffentliches 
Recht, Hrsg. Friauf, umfaßte 67 Seiten, 
davon I I (D Leerseiten. Preis: Einzelhefl: 
DM 8,30; bei Teilabonnemem DM 7,80; 
bei Gesarntabonnement DM 6,80. Verbil­
ligte Referendar- und Studenten-Abos 
sind nient vorgesehen. 
Der Inhalt: des ersten Hefl:es kompensiert 
diese Höhe des Preises in keiner Weise: 
Die Beiträge stammen durchweg aus einer 
Feder: von friauf; lediglich die Redn­
sprechungsübersient zum Verwaltungs­
reentsschutz sen rieb Friaufs Assistent Ste­
phan. Die :ooAbhandlung..: von Friauf üher 
den "RechtSssenutz des sogenannten Drit­
ten in der verwaltungsgericbclichen Recht­
sprechung .. sowie die übersicht von Ste­
pban gehen über das bloße Referieren von 
Emseneidungen kaum hinaus. Die Litera­
turübersicht über öffentlich-rechtliche Bei­
träge in Fest- und Sammelsenriflen 
(S. 45 ff.) ist bemerkenswert oberflächlich 
- insbesondere in den Marginalien des Re­
zensenten. Wesentlich sorgfältiger gearbei­
tet sind Friaufs Einzelbespred::l.Ungen 
(5. 59 ff); hierunter allecdings als Fiillsel 
eine :ooBesprechungc von BVerfGE 20-24. 

Inhaltlich weit gewichtiger ist das zweite 
Hell der JurA (Zivilrech~ Hrsg. Diede­
riduen). Neben durchweg detailliert refe­
rierenden Buchbespred::l.ungen enthJ.lt es 
übersichten zu den Themen: Rechtsge­
schäftslehre (Diederiduen), Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (Grun.sky), Auswei­
tung der GoA (Gursky) und 5ynallagma­
Lehce (Manfced Wolf). 
Die Beit6ge behandeln sämclich Kom­
plexe, die infolge Veränderung sozialer 
Tatsachen in die zivilrechclime Dogmatik 
nicht ohne weiteres eingefügt werden kön­
nen. Gleichwohl: Zu prinzipiellen Zwei­
feln an der Angemessenheit des überkom­
menen theorerischen Iostrumentd.riums für 
die Lösung der Probleme sieht sich keiner 

der Verfasser ver;W1aik Doch gellngt es 
ihnen, die Widerspruchlichkeit der zivili~ 

stisdten Dogmatik aufzuzeigen - ohne 
diese freilim selbst zu them:ltisieren. 
Der Beitrag zum Reent der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) sei stellver­
tretend angefüh~ 
Grunsky sieht - mit der h. L. - die Einbe­
ziehung der AGB in den Einzelvertrag als 
rechtsgesenäfl:liene Handlung. Begründung: 
Dies führe zu befriedigenden Ergebnissen. 
In anderer Weise als durch Bezug auf das 
Ergebnis ist diese Lehre auen nicht ableit­
b:lr; denn der Vorstellung des BGB nach 
ausdrückl.imer Vereinbarung der Vemags­
bedingungen entspricht die meist UU:lusge­
sproenene Geltung der AGB in keiner 
Weise. Die Rechtsprechung fingiert den 
Vereinbarungstatbescand mit der Formel, 
die AGB gälten als Vertragsbesrandteil, 
:.wenn der Partner vom Vorhandeosein 
dieser Bedingungen wußte oder bei gebö­
riger Sorgfalt hätte wissen müssen, und 
wenn für ihn weiter erkennbar war, daß 
der Aufsteller der AGB den Vertrag unter 
Einbeziehung der AGB abschließen will. .. 
Um das realiter einseitige Diktat mit der 
Fiktion rechtsgesenäitlicher übereinkunft 
in Einklang zu bringen bedarf es einer 
weiteren Fiktion. nämlich: Die :.Erklä­
rung..:, die AGB zu akzeptieren, könne sich 
.vernünfl:igerweise..: nur auf solme Klau­
seln beziehen, mit denen der Vemagspart­
ner :-billigerweise..: hätte reennen müssen. 
Weitere Schwierigkeiten zeigen sich bei der 
Konfrontation der sozialen Prämissen der 
RechtSgeschäfulehre mit dem :. Vereinba­
rungs .. -Vorgang: Da das Machtgefälle der 
Vertragspartner nicht geleugnet werden 
kann, stößt die Verwendung des Begriffs 
• Willenserklärung .. auf Hindernisse; denn 
der Gebrauch der RechtSgesmäfulerue läßt 
sich nur solange materiell redltferrigen, als 
das dem BGB unterliegende Modell von 
der Gleichwertigkeit der Maentpositionen 
beider Parmer für den konkreten Fall 
reale Voraussetzung ist. Grunsky und die 
h. L. helfen sich über diese Aporie des bür­
gerlidten Rechts, in die die Reflexion ihrer 
eigenen Ansprüche sie notwendig führt, 
hinweg mit der Fonnalisierung der Rechts­
begriffe: Aus der sozialen Tatsache der 
Unterwerfung könne .nicht gefolgert wer­
den, daß die Unterwerfung etwas anderes 
ist als eine normale - wenn auch manchmal 
:ooerpreßte« - Willenserklärung ... 
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116 Allem von dieser Voraussetzung her - der 
Ignor:lnz gegenüber dem sozi:llcn Norm· 
substrat - ist es auch zu verstehen, daß die 
h. L. den Gerichten ein umfassendes Recht 
zur Inh::utskomrollc der AGB zuspricht: 
Das Ideal privatautonomer Gcstalrung der 
Lebensverbältnissc ist im Rahmen der bür­
gerlic:hcn Gesdlsdlaft nidn realisierbar; 
rimcedicher Eingriff bew:ihrc sich 31.5 Teil 
der Abwehrstrategie gegen die Konsequen. 
zen eben dieser Privatd.uwnomie, die sich 
- un kontrolliert bela.ssen - selbst ad :1bsur­
dum fübrt. Im System der bürgerlichen 
Rechtsordnung ist die Anerkennung der 
richterlichen InhaltskontroHe eine Bank­
rotterklärung für das Prinzip der Privat-
3.utonorrUc und mithin auch für die Rechts­
geschäftslebre. 
Grunskys Verdienst ist es. die :lporetlsche 
Natur herkömmlicher zivilredulim.er Be­
grundungsweise durch Konzentration des 
Materials - zwar unbewußt - deutlich ge­
fD:lcht zu haben. Auf dieser Ebene ist denn 
auch der Wert der JurA insgesamt tu se­
hen: Eine Problemübersiche, die vom glei­
chen Vorverst.indois ausgehe, wie es auch 
dem beh:lndelten Stoff vorgegeben ist, läßt 
Strukturen deutlich werden. Zu jurisri­
schen Analysen wird es bei den JurA rucht 
reichen - aber sie liefern immerhin Mate­
rialien. 

Wallgang Schiit« 

Franciszek Rys'Zka, 
Pa,utwo stanu wy;atkow~go - R2eez 0 

syscemje panstwa i prawa Tf'Z~cjei R:us'Zy 
(Der Staat d~s Ausnahmezust'arui~s. Ober 
das Staars- und RechrssyHem des Drit­
ten Reiches), Wroclaw-Warszawa-Krakaw 

1964. 

Einleitung: Der iWienische Faschismus 
und die :.autOriüren Strömungenc io Eu­
ropa 
I . Teil: Die Genese des Hitler-Staates 
I. Kap.: Die Deutschen und die :odeutsche 
Ideologie •. Der revolutionäre Konservati­
vismus 
2. Kap: Der Führer und seine Mannsch:lJt. 
Ein Blick auf die Soziologie der Bewegung 
3. Kap.: Die Krise des Rechtsstaates 
ll. Teil: Die rechtspolitische Doktrin und 
Praxis des Dritten Reiches 
r. Kap.: Die UmgesLlleungen der Staats­
org~isation. Die Ins(ieution:llisi~rung des 

geseUsmafHichen Lebens mittels des Rechts 
1. Kap.: Das Fübrerprinz..ip i.a der Orga­
nisacion des Dritten Reiche.s 
3. Kap.: Der Aufbau und die Funktion 
de.s Zwangsappuates. Der .SS-Staate 
Ill. Teil: Die Zersetzung W\d der Nieder­
gang der RechtSpflege 
I. Kap.: Die deutschen Gerichte: auf dem 
Wege zu Verbrechen gegen die Mensch­
lichkeit 
2. Kap.: Der St:tat des Ausnahmezustan­
des und die Reane des einzelnen 
J. Kap.: Die Funktion des Strafredns im 
Hider-System 

Ryszk:t will mit .seioem Bum dazu beitra­
gen, das Funktionieree des Faschismus zu 
begreifen. Er untersucht die Entstehung 
und Entwicklung einer fascnistischen Dik­
t:leur 30m Beispiel des Dritten Reiches. Die 
BetC":lchmng rich tet sich auf die juristi­
schen, d. b. S't:t.:l.U-, zivil- und suafrecht­
lichen Aspekte du Entwicklung. 
Nach R.s AuH;J..Ssung wird im geläufigen 
(d. b. Komintern-) Faschismusbegrüf das 
genetische Element überbewertet; der Fa­
schismus wird ausschließlich als Diktatur 
des Finanzkapitals gegen die Arbeiter­
klasse und die Arbeiterbewegung begrif­
fen. Dagegen werden gewisse institutio­
nelle Merkmale der fasch.i.stiscben Diktatur 
nicht gebührend be:ldlCet: die toule Orga­
nisierung der Gesellschaft:; jegliches gesell­
schaftliche Verbalren der Individuen muß 
staatlich institutionalisiert werden und 
umgekehrt müssen die staatlichen Institu­
tionen alles geselIscb.a1U.iche Verh:Uten der 
Iridividuen regulieren. Diese Orgawsie­
rung und Regulierung geschieht mittels des 
Rechtes. Die redlt.liche und rechmheore­
tische Begründung des :oStJ.ares des Aus­
nahmezustandesc schafft die Bediogung 
dafür, daß das System der Gewalt io COn­
tinuo funktionieren kann; dadurch wird 
physischer und psychischer Terror zum un­
abdingbaren Attribut der Herrschaft. Der 
Terror kann hinter einer FassJ.de von 
Rechtsvorschriften geübt werden, der 
Schein der Legalität bleibt gewahn. Daher 
kommt bei dem Versuch, die faschistische 
Diktaeur in Deucscb.land zu begreifen, der 
Awlegung des Rechts besondere Bedeu­
tung zu. 
Außer von der kommunistischen offiziel­
len Faschismusauffassung setzt sich R. 
hauptsächlich von der Auffassung ab, die 
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Era.st Fr:lenkeI im .Dual State«l vertritt. worden in der Lehre von der Souveräni~ 
Nach F. koexistierten im Dritten Reidl 
zwei verschiedene Systeme: der Maßn:lh­
mestaat als insclcucionelle Form der faschi­
stischen Dlktarur mit einem charismati­
schen Führer :Ln der Spitze unter der Aw­
löschung jeglidler rechtlicher Ordnung. 
wobei jeder Herrschaft.s:lkt, jede poliuscne 
Entscheiduog als Ausdruck des Willens des 
Führers allgemein verbindlicnes Recht 
wirdi als zweites System der Normenst:l.:1c 
- eine positivistische Konstruktion, auf 
eine logische und bier:lrchische Ordnung 
geStÜtzt. Beide Systeme konnten - wenn 
:lUch konfliktreich - koexis-cieren wegen 
des kacegorisc:ben Bedürfnisses, den Nor­
menstaat zu erhalten mit Rücksicht auf die 
Erfordernisse der kapiu.Iiscischen Wirt­
schaft und die zu lhrem Funktionieren Wl­

erläßlichen Prinzipien des Schuues erwor­
bener Recnte, der Sicherheit des Handels, 
der Vertr:lgsfreiheit usw. R. stimmt der 
Fr;J.enkelschen These von einem -Dua.lis­
mUSe der Systeme zu BegiOll des Dritten 
Reiches zu, bestreitet ;J.ber, d:lß beide bis 
zum Ende nebenein:lnder existiert hätten. 
Im Gegenteil will er nachweisen, daß die 
Niederlage des Normensta:ltes unvermeid­
lich war uod gerade im Namen der Inter­
essen des k..apiulistischen Privateigenrums 
erfolgte, uod zwar desjenigen Teils, der 
die Hauptsrun:e des Faschismus büdete. 
Nach R.s Auffassung war das Dritte Reicn 
von allem Anfang 10, was Fr:lenkel Maß­
nahmest;l.:lt - praog:ltive state im Ge­
gen.s .. tz zu normative state (Normenst:J,~t)­
nennt und wofür R. die Bezeichnung 
»Staat des Ausnahmezustandes. in Anleh­
nung an Gul Schmirt für zutreffender 
hält. Das Ermächtigungsgesetz von Mirz 
19J}, erlassen als befristete Notmaßnah­
me, machte den Ausn.a.hmezusund zur 
Grundlage der weiteren HemchaA:. Die 
Aufrecheerhaltung der formalen polirisch­
rechtlichen Kontinuität der Einrichrungen 
der Weimarer Republlk schloß dabei nicht 
:lllS, daß ecwa die Fraktion der KPD aus 
dem Reichstag ausgeschlossen wurde und 
.. ndere den Normen des geltenden RedltS 
widersprechende Aktionen e~ pOst legali­
siert wurden, wofür der Röhm-Fill nur 
das bekannteste Beispiel abgibt. 
Die Redltstheorie, die das legitimiert, war 
schon vorher von earl Schmitt geliefert 

1 Vgl die Rez~ruion in Kti(i!d:tc JUSrlZ t969, 
S·3 l 9· 

rät, i.c der die »konkrete Ordnungc des 
imperi:llistischen St;I.:ltes an die Steile der 
RechtSordnung tritt. Der Zusammenhang 
zwischen dieser Theorie, die nur eine der 
vielen autOritären. reaktionä.ren Tenden­
zen der deutschen Intelligenz darstell t, den 
rechten Ideologie.o überhaupt und der 
Madnergreifung bzw. -ausübung durch 
den Faschismus wird von R. :lnders gefaße 
als in der TOt.:J.lit.:J.rismusmese z. B. von 
Hann:lb Ahrendc; er unterstreicht die 
Zwe~mä.ßigkeit solcher Tendenzen und 
entSprechender, in DeutSchland verbreite­
ter EinStellungen als Herrschaltsmittel der 
sCJ.adimen und wirtSch:lfHichen Machtelite. 
die durch den F:l.Schismus f:l.St unangetaSeet 
bleibe und in der Lage ist, die Spitze der 
Nazi-Partei zu integrieren. Der Faschis­
mus schlüpft: in den suatlichen überbau 
hinein. verwächst mit i.h..rn. Die Herrsch:lA: 
der bürokracisdJen Elite läße alle Herr­
schaftsakte die Form von RechtSvorschrif­
ten :l1lflerunen; der Dezisionismus erklärt 
alle Wiliensä.ußerungen des Fübters z.u un­
mittelbar bindendem Recht. In der Praxis 
fühn: das zur Errichtung einer korn.m.issa­
rischen Verwaltung mit an die Person ge­
bundenen Vollmachten.. Der Vorrang der 
Erreichung politischer Ziele vor der Ein­
halrung der redlt.lichen Normen schafft 
den unteren Verwaltungsioscanz.en - ene~ 

gegen dem Wortlaut des FührerprWzips -
größeren Veraneworrungsbereim und da .. 
mit Machtzuwachs. In diesem Sinne kon­
statien: R. eine Machtdezenaalisation im 
Dritten Reim, deren krassestes Beispiel die 
Gesupo liefere., die jedoch auch im Rechts­
wesen d:ldurch zutage tritt., daß dem Rich­
ter bedeutende Un:eilsgewalt zugemessen 
wurde. 
Die d:l.S ganze Buch inspirierende These 
FraenkeJs vom dual sute wird von R. im­
plicite etwa folgendermaßen beanr:won:et: 
Das Problem der Macheerhaltung bzw. 
kriegerischen -erweiterung der imperiali­
stischen Bourgeoisie führt z.ur Mobilisie­
rung der kleinbürgerlichen Massen gegen 
die Arbeiterbewegung. Diese Massenbewe­
gung bleibt der bürokratischen Elite unter­
worfen, srucze ihre Herrscnafl:, ohne Ein­
fluß zu gewinnen. Die kriegerischen Ziele 
des Staates erfordern die Organisierung 
der G~seUsdJaft, die gemäß den Herr­
schaftstradicionen durch extensive Rechts­
vorschriften erfolge. Die Herrsch:lftsaus-
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I18 übung boa sich jedoch nieh t ':lIlein :;tuf die 
Durchführung von Rechrsnonnen srutzen, 
:10 deren Seite tritt die Anwendung unmit­
telbaren Terrors. Der Awnahmezustand 
J.ls Bedingung der fasmistischen Herrschaft 
zersetzt von Anfang an die normativen 
Tr:lditiooea; die Juridifizieruog der poli­
nsmen Sphiire ist gleimbedeurend mit der 
Aufhebung des Normenstaates. 
Der Rezensent bedauert., daß das Buch 
zW'':lr eine heachdime Reihe- von Zeug­
ni~en zur Geistesgesmidltc der deut-

smen Rechten entbllt, auf dne ausdrück­
liche Ausein::Lndersetzung mit den gleich­
zeitig entStaodeoeo, frühen Ansiitzen einer 
Fa.schismustbeorie der Linkeo (etw3. August 
Thalheimer, Arthur Roseoberg) jedoch 
verridttet; sie hätten in diesem Zwam­
menh::Log nicht übergangen werdeo dürfen, 
zumal eh R. seine Arbeit unter deo An­
spruch stellt., das Staats- und Rech.r.ssystem 
des Dritten Reimes VOm Standpunkt des 
bistorismcn M;tteri.:ilismus zu beurteilen. 

Friedrid1 Griese 

Aus dem Inhalt der nächsten Hefte: 

R. Wiethölter. Zur politischen Funktion des Rechts am eingerichteten und aus~ 
geübten Gewerbebetrieb - H. Rottleuthner, Zum Problem einer Juristen~Sozio~ 
logie - L. Unterseher, Gewerkschafliicher Legalismus - H. ]. Koch, Das Sozial­
ideal des Buodesarbeitsgerichts? - U. Krombach, U. Piel"t, I. Rode, Berufsaus­
bildungsgesetz: Ausbeurung "art Ausbildung? - Th. 'tI. Freiberg, Sexualität und 
Strafrecht. Zur Kritik der bürgerlichen Strafrechesrefonn und ihrer Kritiker -
C. Rohlshausen, G. Bechmann, Wisseoscnaftsorganisation und Wissenschaftsfrei· 
heit-

Heft zi70 soll den Schwerpunkt Arbeitsrecht haben. Redaktionsschluß zo. April 
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